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Einverständniserklärung

	Für die Vermittlung eines Arbeitsversuches (ohne Anschlusslösung) wird das vollständige Bewerbungsdossier zusammen mit dem Fragebogen Berufliche Integration über die Integrationsbeauftragten der Departemente den Personaldiensten der Verwaltungseinheiten zugestellt. Die Personaldienste der Verwaltungseinheiten prüfen mit möglichen Vorgesetzten, ob ein passender Arbeitsversuch angeboten werden kann. Bei Fragen, für weitere Abklärungen oder im Zusammenhang mit Vorstellungsgesprächen tauschen die beteiligten Personen die notwendigen Informationen aus. Kommt es zu einem Arbeitsversuch, besteht dieser Austausch weiter. Dies ermöglicht, einen geeigneten Praktikumsplatz / Arbeitsversuch zu vermitteln und möglichst erfolgreich durchzuführen. Werden die Vermittlungsbemühungen ohne Erfolg abgeschlossen, sind die versandten Unterlagen, durch die Empfänger/innen (Integrationsbeauftragte, Personaldienste sowie Vorgesetzte) zu löschen bzw. zu vernichten.



[bookmark: BetrAnrede]Vorname, Name:	     ,
Geburtsdatum:	     ,
Adresse: 	     

[bookmark: BetrStrasse][bookmark: BetrPlz][bookmark: BetrOrt]Ich erkläre mich hiermit damit einverstanden, dass die von mir, der (Name, Ort spezialisierte Fachstelle) oder der zuständigen IV-, SUVA- oder MV-Stelle resp. dem zuständigen Sozialdienst erteilten Informationen und zugestellten Unterlagen wie oben beschrieben im Zusammenhang mit einem möglichen 
Arbeitsversuch
an die Integrationsbeauftragten, Personaldienste und mögliche Vorgesetzte weitergeben und bearbeitet werden können. 

Gleichzeitig entbinde ich die PSB, die Integrationsbeauftragten, die Personaldienste sowie allfällige Vorgesetzte, die (Name, Ort spezialisierte Fachstelle) und die zuständigen IV-, SUVA- oder MV-Stelle resp. das zuständige Sozialamt gegenseitig von der Schweigepflicht in obenerwähnter Angelegenheit.

Widerrufsrecht
Ich kann diese Einwilligungserklärung jederzeit mündlich und durch unverzügliche nachfolgende schriftliche Mitteilung an die  oder die PSB widerrufen. Die angegangene Person oder Stelle muss unverzüglich die anderen Stellen informieren. Ein Widerruf führt zum Abbruch der Vermittlung.

Ort und Datum:		  	
			


………………………….                                            ………………………………………
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	Datenschutz

Gesetzliche Grundlagen
-	Bundespersonalgesetz vom 24. März 2000 (BPG), Art. 27d
- 	Verordnung vom 22. November 2017 über den Schutz von Personendaten des Bundespersonals (BPDV), Art. 53 ff
-	Bundesgesetz vom 25. September 2020 über den Datenschutz (DSG) 
-	Verordnung vom 31. August 2023 über den Datenschutz (DSV)

Datenschutzinformation
Die Personal- und Sozialberatung der Bundesverwaltung (PSB) bearbeitet die für ihre Aufgaben notwendigen Personendaten (elektronisch und in Papierform). Dabei kann es sich im Sinne des Datenschutzgesetzes um besonders schützenswerte Daten handeln.
Alle Mitarbeitenden der PSB stehen unter Schweigepflicht. Auskünfte an Dritte werden nur nach Absprache mit der betroffenen Person und ihrem ausdrücklichen Einverständnis erteilt. Dies gilt auch für die Zusammenarbeit mit den Integrationsbeauftragten der Departemente, Vorgesetzten, HR-Verantwortlichen, Angehörigen oder Fachpersonen anderer Berufsgruppen.
Die Daten können für statistische Zwecke (z. B. Reporting) bearbeitet werden. Dabei sind keine Rückschlüsse auf einzelne Personen möglich. 
Für die Datensicherheit wurden angemessene organisatorische und technische Massnahmen getroffen.
Auf Anfrage erhält die betroffene Person Einsicht in ihr persönliches Dossier. 
Dossiers werden während fünf Jahren resp. bei Schuldensanierungen während zehn Jahren nach dem Dossierabschluss aufbewahrt.

	
	
	
Einwilligungserklärung
[bookmark: Dropdown1]       bestätigt, die Datenschutzinformationen erhalten und verstanden zu haben.  willigt in die Eröffnung eines Dossiers und in die Bearbeitung  Personendaten durch die Personal- und Sozialberatung der Bundesverwaltung PSB im Rahmen  ein.



	….				
 	Datum	Unterschrift
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